Dienstvereinbarung
tiber die Durchfiihrung eines

Betrieblichen Eingliederungsmanagements

Zwischen

dem Erzbistum Freiburg, vertreten durch das Erzbischéfliche Ordinariat Freiburg,
Schoferstralle 2, 79098 Freiburg

und

der Sondervertretung der

Religionslehrerinnen und Religionslehrer im Dienst der Erzdiézese Freiburg (MAV)

wird folgende Dienstvereinbarung getroffen:

Praambel

Mit der Novellierung des SGB IX ist das Betriebliche Eingliederungsmanagement
(BEM) gesetzlich eingefihrt worden. Das BEM hat seine Rechtsgrundlage in
§ 167 Abs. 2 SGB IX. Durch diese Dienstvereinbarung wird die innerbetriebliche Um-
setzung des gesetzlichen Auftrags gem. § 167 Abs. 2 SGB IX im Detail geregelt. Ge-
meinsames Ziel des Dienstgebers und der MAV ist es, unter Einbeziehung der Schwer-
behindertenvertretung mit der Einfilhrung des BEM eine strukturierte Vorgehensweise
sicherzustellen, um die Gesundheit und Arbeitskraft der betroffenen Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter zu erhalten, zu férdern oder wiederherzustellen. Die Dienstvereinba-
rung soll auch dazu beitragen, die Arbeitszufriedenheit und -motivation der Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter zu erhalten sowie die Zahl der betrieblich beeinflussbaren Fehl-
zeiten zu reduzieren. Das BEM ist ein kooperativer, verlaufs- und ergebnisoffener
Suchprozess, der sich an den Erfordernissen des Einzelfalles orientiert. Bei der Durch-
fuhrung des BEM qilt es zu beachten, dass Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aufgrund
einer Erkrankung oder Behinderung nicht benachteiligt werden dirfen. Das BEM ist
Bestandteil eines umfassenden Gesamtkonzepts der Gesundheitsvorsorge des Erz-
bistums Freiburg. Ein dulerst sensibler Umgang mit personenbezogenen Daten der
Betroffenen durch die Verfahrensbeteiligten wird gewahrleistet.



§ 1 Geltungsbereich

Diese Dienstvereinbarung gilt fur alle Religionslehrerinnen und Religionslehrer im
Dienst der Erzdiézese Freiburg im Vertretungsbereich der MAV.

§ 2 Ziele
Mit der Durchfiihrung des BEM werden insbesondere folgende Ziele verfolgt:

* zu kléren, ob die Arbeitsunfahigkeit in einem direkten oder indirekten Zusam-
menhang mit der Tatigkeit der Mitarbeiterin oder des Mitarbeiters steht;

* zu klaren, mit welchen Hilfen und Leistungen (internen und externen) die Ar-
beitsunfahigkeit tberwunden werden kann;

» zuklaren, wie erneuter Arbeitsunfahigkeit vorgebeugt werden kann bzw. wie die
Arbeitsfahigkeit und Gesundheit der Mitarbeiterin oder des Mitarbeiters erhalten
und geférdert werden kann;

« das Risiko akuter und chronischer Erkrankungen und Behinderungen nach
Madglichkeit zu vermeiden;

« die dauerhafte Integration von schwerbehinderten Menschen zu férdern;

» Arbeitszufriedenheit und Motivation zu erhalten (siehe Praambel);
* betrieblich beeinflussbare Fehlzeiten zu reduzieren;

* Rehabilitationsbedarf friihzeitig zu erkennen und entsprechende Rehabilitati-
onsmaflinahmen zu empfehlen;

§ 3 Voraussetzungen fiir die Anwendung des BEM

(1) Das BEM setzt gem. § 167 Abs. 2 SGB IX ein, wenn die Mitarbeiterin oder der
Mitarbeiter innerhalb eines Jahres langer als 6 Wochen ununterbrochen oder wieder-
holt arbeitsunfahig ist. Es wird jeweils auf einen zusammenhéngenden 12-Monats-
Zeitraum abgestellt (nicht Kalenderjahr).

(2) Die Hauptabteilung 7 — Personal-, Dienst- und Arbeitsrecht des Erzbischéflichen
Ordinariates (HA 7) erstellt einmal im Quartal die entsprechende Auswertung, mit Hilfe
derer die betroffenen Mitarbeiterinnen oder Mitarbeiter ermittelt werden. Die Auswer-
tung wird der MAV sowie den zustandigen Referatsleitungen der Hauptabteilung 3 —
Bildung des Erzbischéflichen Ordinariates (HA 3) zur Verfigung gestellt. Sie enthalt
den Namen der betroffenen Mitarbeiterin oder des betroffenen Mitarbeiters und die
Tatsache, dass die Voraussetzungen fiir die Einleitung des BEM Verfahrens vorliegen.



(3) Jede Mitarbeiterin oder jeder Mitarbeiter kann auch jederzeit unabhangig von der
Voraussetzung des BEM gem. § 167 Abs. 2 SGB IX fir sich ein BEM anregen, wenn
sie oder er dies fir erforderlich halt. Sie oder er kann sich dafiir an jedes Mitglied des
Integrationsteams gemaR § 4 dieser Vereinbarung wenden. Die Mitarbeiterin oder der
Mitarbeiter kann auch eine sonstige Person ihres oder seines Vertrauens, z.B. eine
Arztin oder einen Arzt beauftragen, Kontakt mit dem Integrationsteam aufzunehmen.

(4) Von schwerbehinderten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern kann dieses Verfahren
der betrieblichen Eingliederung grundsétzlich mit dem Ziel einer verbesserten Integra-
tion gem. §§ 164 und 166 SGB IX beantragt werden. Dies gilt bis zum Abschluss einer
Inklusionsvereinbarung.

§ 4 Integrationsteam

(1) Das BEM wird von einem Integrationsteam durchgefiihrt. Diesem Integrationsteam
gehdren folgende Personen an:

* die BEM-Koordinatorin oder der BEM-Koordinator der HA 7 bzw. eine andere
von der Leitung der HA 7 bestellte Person,

» die fur die Schulart zustandige Referatsleitung der HA 3,

» zwei Mitglieder der MAV, sofern die Mitarbeiterin oder der Mitarbeiter nicht der
Beteiligung der MAV widersprochen hat,

« bei schwerbehinderten Mitarbeiterinnen oder Mitarbeitern die Vertreterin oder
der Vertreter der schwerbehinderten Beschéaftigten oder ihre bzw. seine Stell-
vertretung, sofern die Mitarbeiterin oder der Mitarbeiter nicht der Beteiligung der
Schwerbehindertenvertretung widersprochen hat.

(2) Die Mitarbeiterin oder der Mitarbeiter kann auf ihren oder seinen Wunsch hin auch
schon vor Zustimmung oder Ablehnung des BEM eine vertrauliche, persénliche Bera-
tung mit den Mitgliedern oder einem einzelnen Mitglied des Integrationsteams fuihren.
Der Inhalt dieses Gesprachs wird nicht dokumentiert.

(3) Auf Wunsch oder mit Zustimmung der Mitarbeiterin oder des Mitarbeiters kénnen
bei Bedarf weitere Personen (Schuldekanin oder Schuldekan, Schulbeauftragte oder
Schulbeauftragter, Schulleitung, externe Fachkrafte wie z.B. die Betriebsarztin oder
der Betriebsarzt, die 6rtlichen gemeinsamen Servicestellen (bei nicht schwerbehinder-
ten Mitarbeiterinnen oder Mitarbeitern) bzw. das Integrationsamt (bei schwerbehinder-
ten Mitarbeiterinnen oder Mitarbeitern) oder die Schwerbehindertenvertretung (bei
nicht schwerbehinderten Mitarbeiterinnen oder Mitarbeitern) zur Beratung hinzugezo-
gen werden. Fir hinzugezogene Fachkrafte werden die Reisekosten erstattet.



(4) Zu den Aufgaben des Integrationsteams gehoren insbesondere:

+ die Einleitung des BEM-Verfahrens bei den gem. § 3 betroffenen Mitarbeiterin-
nen oder Mitarbeitern (Versand der Erstinformation);

« die Teilnahme an den Gesprachen im Rahmen des BEM-Verfahrens, soweit
von der Mitarbeiterin oder von dem Mitarbeiter gewtlinscht;

+ die Unterstitzung der Mitarbeiterin oder des Mitarbeiters wahrend des BEM;

« die Erarbeitung von MalRnahmen zur praktischen Umsetzung der Wiederein-
gliederung, ggf. unter Einschluss einer Kostenschatzung, wobei angestrebt wer-
den soll Zuschiisse und Pramien externer Trager bewilligt zu bekommen;

« die Uberprifung der ergriffenen Manahmen.

(5) Den Vorsitz des Integrationsteams hat die BEM Koordinatorin oder der BEM-Koor-
dinator bzw. eine andere, von der Leitung der HA 7 bestellte Person. Die Gesprachs-
fuhrung tbernimmt in der Regel die zustandige Referatsleitung der HA 3.

(5) Die Mitglieder des Integrationsteams arbeiten weisungsunabhangig.

(6) Entscheidungen des Integrationsteams werden im Einvernehmen aller Mitglieder
getroffen.

(7) Die Mitglieder des Integrationsteams haben sich tber die das BEM betreffenden
gesetzlichen Vorschriften auf dem aktuellen Stand zu halten und die fur die Aufgabe
erforderliche Sachkenntnis zu verschaffen. Dies kann auch im Rahmen fachbezogener
Schulungen erfolgen. Die anfallenden Kosten tragt der Dienstgeber.

(8) Die Mitglieder des Integrationsteams sowie ggf. weitere hinzugezogene Personen
unterliegen der Schweigepflicht.

(9) Liegt bei einem Mitglied ein Grund vor, der geeignet ist, Misstrauen gegen seine
unparteiische Ausiibung der Aufgaben des Integrationsteams zu rechtfertigen, oder
wird von einem Beteiligten das Vorliegen eines solchen Grundes behauptet, so hat
das Integrationsteam zusammen mit der Mitarbeiterin oder dem Mitarbeiter Giber ein
Ersatzmitglied zu beraten. Kommt hierbei eine Einigung nicht zustande, obliegt es dem
Vorsitz des Integrationsteams eine Entscheidung zu treffen. Ist die oder der Vorsit-
zende selbst vom Misstrauen betroffen, entscheidet die Leitung der HA 7.

§ 5 Erstinformation

(1) Den Mitarbeiterinnen oder Mitarbeitern wird durch die BEM-Koordinatorin oder den
BEM-Koordinator das Merkblatt "Erstinformation Betriebliches Eingliederungsma-
nagement” (siehe Anlage 1) inklusive des Riickantwortblattes (siehe Anlage 2) nach



Ricksprache mit der zustéandigen Referatsleitung der HA 3 zugesandt. Die "Erstinfor-
mation Betriebliches Eingliederungsmanagement” beinhaltet den ausdriicklichen Hin-
weis auf die Méglichkeit einer vertraulichen, persénlichen Beratung mit den Mitgliedern
oder einem einzelnen Mitglied des Integrationsteams. AulRerdem wird darauf hinge-
wiesen, dass es fir die Durchfihrung des BEM notwendig sein kann, personenbezo-
gene Daten und relevante Informationen tber den gesundheitlichen Zustand bzw. ge-
sundheitliche Beeintrachtigungen dem Integrationsteam offenzulegen und mit den Da-
ten unter Beriicksichtigung des Datenschutzes vertraulich umzugehen

Von diesem Schreiben erhalten folgende Personen Kenntnis:
« die Mitglieder des Integrationsteams,

- die MAV.

(2) Sollte sich die angeschriebene Mitarbeiterin oder der angeschriebene Mitarbeiter
nicht innerhalb von drei Wochen schriftlich erklaren, an einem BEM-Verfahren teilzu-
nehmen bzw. nicht teilzunehmen, wird diese Entscheidung unter Fristsetzung von zwei
weiteren Wochen eingefordert. Bei Fristablauf ohne Rickmeldung stellt das Integrati-
onsteam das Fehlen der Bereitschaft zur Teilnahme an einem BEM-Verfahren fest.

(3) Die betroffene Mitarbeiterin oder der betroffene Mitarbeiter entscheidet, ob das
BEM Verfahren durchgefiihrt wird. Uber die Entscheidung der Mitarbeiterin oder des
Mitarbeiters werden die unter Abs. 1 genannten Personen in Kenntnis gesetzt.

(4) Sonstige Mitbestimmungs- und Beteiligungstatbestande der MAV und der Schwer-
behindertenvertretung bleiben unberhrt.

§ 6 BEM-Verfahren

(1) Méchte die Mitarbeiterin oder der Mitarbeiter das BEM-Verfahren wahrnehmen, ladt
das Integrationsteam sie oder ihn sowie ggf. die gem. § 4 Abs. 2 auf ihren oder seinen
Wunsch und/oder mit ihrer oder seiner Zustimmung weiteren hinzuzuziehenden Per-
sonen zeitnah zu einem ersten BEM-Gespréach ein (Erstgesprach). Das Erstgespréch
findet i.d.R. im Erzbischéflichen Ordinariat Freiburg statt. Uber Ausnahmen entschei-
det das Integrationsteam im Benehmen mit der Mitarbeiterin oder dem Mitarbeiter. Das
Erstgesprach dient der Ermittlung und Analyse aller die Arbeitsunfahigkeit verursa-
chenden und beeinflussenden Faktoren des betrieblichen Geschehens. Es wird ge-
meinsam Uber mégliche Einschrankungen oder Belastungen am Arbeitsplatz gespro-
chen, inwieweit die Arbeit zu gesundheitlichen Beschwerden fiihrt und wie diese be-
hoben werden kénnen. Zur Strukturierung des Erstgesprachs dient beiliegender Ge-
sprachsleitfaden (siehe Anlage 3). Der Gesprachsleitfaden wird der Mitarbeiterin oder
dem Mitarbeiter zusammen mit der Einladung zum Gesprach zugeschickt.



(2) Im oder nach dem Erstgesprach priift das Integrationsteam, ob und durch welche
MaRnahmen die Ziele des BEM erreicht werden kénnen. Es klart insbesondere, durch
welche betrieblichen und/oder externen Mallnahmen der Eingliederungsprozess un-
terstiitzt werden kann. Vorrangig sind dabei die betrieblichen Mdglichkeiten zu be-
trachten (z.B. Veranderung des Arbeitseinsatzes und/oder Arbeitsumfeldes). Bei der
Aufstellung der MalRnahmen sind externe Unterstitzungsleistungen zu priifen und zu
bewerten. Diese Unterstltzungsleistungen kénnen beispielsweise erfolgen durch:

* betriebsarztliche Empfehlungen;

« fachéarztliche Empfehlungen einer oder eines von der Mitarbeiterin oder dem
Mitarbeiter benannten Arztin oder Arztes;

* Integrationsamter mit angeschlossenen Fachbereichen;
* gemeinsame Servicestellen fur Rehabilitation;

+ Berufsgenossenschaften;

« Sozialversicherungstrager;

+ Selbsthilfegruppen, Beratungsstellen, Supervision.

Die vom Integrationsteam vorgeschlagenen MalRnahmen werden mit der Mitarbeiterin
oder dem Mitarbeiter besprochen und in einem BEM-Eingliederungsplan zusammen-
gefasst. Zum Zeichen des Einverstandnisses mit den vorgeschlagenen MaRnahmen
ist der Eingliederungsplan von der Mitarbeiterin oder von dem Mitarbeiter gegenzu-
zeichnen; die Mitarbeiterin oder der Mitarbeiter erhalt eine Kopie des Eingliederungs-
plans.

(3) Bei der Umsetzung der MaRnahmen nach dem BEM-Eingliederungsplan sind un-
mittelbare Vorgesetzte, soweit die Mitarbeiterin oder der Mitarbeiter hierfir ihre oder
seine Zustimmung erteilt hat, entsprechend zu informieren und einzubeziehen.

(4) Nach einem im BEM-Verfahren festzulegenden Zeitablauf ist ein weiteres BEM-
Gesprach anzuberaumen. Dabei soll der Stand der Umsetzung der eingeleiteten Mal3-
nahmen erfragt bzw. der Erfolg der MaRnahmen tberpriift werden. Bei Bedarf sind
weitere Mallnahmen zu vereinbaren.

(5) Uber jedes BEM-Gesprich ist eine Niederschrift zu fertigen, die ausschlieBlich den
Zeitpunkt des Gesprachs (Datum sowie Beginn und Ende des Gesprachs) sowie die
Ergebnisse des Gespréachs enthalt. Die jeweilige Niederschrift wird innerhalb von einer
Woche erstellt und den weiteren Mitgliedern des Integrationsteams sowie der Mitar-
beiterin oder dem Mitarbeiter zugestellt. Die Niederschrift bedarf der Gegenzeichnung
der Mitarbeiterin oder des Mitarbeiters. Der Inhalt der BEM-Gespréache ist von allen
Beteiligten strikt vertraulich zu behandeln.



(6) Die Mitarbeiterin oder der Mitarbeiter hat jederzeit das Recht, auch wahrend eines
bereits laufenden Verfahrens ihre oder seine Zustimmung zu MaRnahmen, hinzuge-
zogenen Personen oder dem gesamten BEM-Verfahren zu widerrufen. Nach der Ab-
lehnung des gesamten BEM-Verfahrens kann die Mitarbeiterin oder der Mitarbeiter
jedoch jederzeit eine Wiederaufnahme beantragen. Dauert die Arbeitsunféahigkeit an,
kann der Mitarbeiterin oder dem Mitarbeiter in geeigneter Weise ein erneutes BEM-
Angebot unterbreitet werden.

(7) Das BEM endet, wenn
« die Ziele des Eingliederungsplanes erreicht sind;
+ wenn Leistungen und Hilfen nicht erforderlich scheinen;

« die Mitarbeiterin oder der Mitarbeiter im Rahmen der Erstinformation gemai § 5
keine Zustimmung zur Teilnahme an einem BEM-Verfahren gibt;

« die Mitarbeiterin oder der Mitarbeiter ihre oder seine Zustimmung widerruft;

» erforderliche und geeignete Mallnahmen, Leistungen und Hilfen unter Berlick-
sichtigung der objektiven Gegebenheiten und der Zumutbarkeit nicht zur Verfu-
gung stehen,

+ das Integrationsteam das BEM fur gescheitert erklart.

§ 7 Benachteiligungsverbot

Durch eine Nichtteilnahme an einem BEM-Verfahren nach den Regelungen dieser
Dienstvereinbarung werden der Mitarbeiterin oder dem Mitarbeiter keine Nachteile fur

ihre oder seine Tatigkeit und alle mit dem Arbeitsverhaltnis verbundenen Tatbesténde
entstehen.

§ 8 Datenschutz

(1) Das BEM erfolgt unter Wahrung der jeweils giiltigen datenschutzrechtlichen Be-
stimmungen (z.B. Zweckbestimmung, Datensparsamkeit).

(2) Sofern personenbezogene Daten an Dritte weitergegeben werden missen, hat das
Integrationsteam die Mitarbeiterin oder den Mitarbeiter dariiber aufzuklaren und ihre
oder seine schriftliche Einwilligung einzuholen (siehe Anlage 4.1). Wenn Arzte ange-
hort werden sollen, muss die Mitarbeiterin oder der Mitarbeiter diese zudem schriftlich
von der Schweigepflicht gegeniiber dem Integrationsteam entbinden (siehe Anlage
4.2). Bei der Weitergabe von personlichen Daten sind fiir die Planung von Mallnahmen
des BEM medizinische Diagnosen in der Regel nicht erforderlich. Persénliche und me-
dizinische Daten sind nur so weit zu offenbaren, wie es fir die Gesundwerdung und



Gesunderhaltung der Mitarbeiterin oder des Mitarbeiters unbedingt notwendig ist. Dies
ist der Mitarbeiterin oder dem Mitarbeiter mitzuteilen.

(3) Das Betriebliche Eingliederungsmanagement wird in einer eigenen BEM-Akte do-
kumentiert, die nur den am Prozess Beteiligten zuganglich ist und die spatestens funf
Jahre nach Beendigung des BEM-Verfahrens zu vernichten ist. Den Mitgliedern des
Integrationsteams zur Verfiigung gestellte Unterlagen eines BEM-Verfahrens sind so-
fort nach Beendigung zu vernichten. Etwaige elektronische Daten uber ein BEM-Ver-
fahren sind sofort nach Beendigung zu l6schen. BEM-Unterlagen sind von jedem Mit-
glied des Integrationsteams verschlossen bzw. gesichert aufzubewahren.

(4) Folgende Inhalte werden in die BEM-Akte aufgenommen:
+ Erstinformation der Mitarbeiterin oder des Mitarbeiters (siehe Anlage 1);
« Zustimmung/Ablehnung zum BEM (siehe Anlage 2);
* Gesprachsleitfaden Erstgesprach (siehe Anlage 3);
» Eingliederungsplan und MalRnahmendurchfiuihrung;
* Niederschriften Gber die BEM-Gesprache;

« Zustimmung zur Weitergabe der Daten an Dritte/Entbindung von der Schwei-
gepflicht (siehe Anlagen 4.1 und 4.2);

* mit Zustimmung der Mitarbeiterin oder des Mitarbeiters medizinische Detailin-
formationen/Diagnosen.

(5) Der Aufbewahrungsort der BEM-Akte wird von dem Integrationsteam festgelegt.
Sie muss zwingend raumlich getrennt von der Personalakte aufbewahrt werden und
lediglich den Mitgliedern des Integrationsteams zuganglich sein.

(6) In die Personalakte finden folgende Inhalte Eingang:

- Erstinformation der Mitarbeiterin oder des Mitarbeiters (siehe Anlage 1)

- Zustimmung/Ablehnung zum BEM (siehe Anlage 2)
Zur Personalakte werden MaBnahmen nur dann genommen, wenn sich dadurch eine
dauerhafte oder voriibergehende Anderung des Inhalts des Arbeitsverhaltnisses hin-
sichtlich Art, Zeit und Ort ergibt.

Gleiches gilt, wenn die Mitarbeiterin oder der Mitarbeiter der Durchfihrung des BEM-
Verfahrens im weiteren Verfahrensverlauf nicht mehr zustimmt.

§ 9 Pravention

Das Integrationsteam wird die aus der Begleitung der Einzelfalle gewonnenen Erkennt-
nisse und Erfahrungen regelmafig bewerten und insbesondere fiir weitere betriebliche



EingliederungsmaRnahmen Verbesserungen empfehlen. In diesem Prozess sind alle
betroffenen Referatsleitungen der HA 3 einzubeziehen. Der Generalvikar wird umge-
hend Uber besondere betriebliche Gesundheitsgefahren informiert. Das alle betroffe-
nen Referatsleitungen der HA 3 miteinschlieBende Integrationsteam trifft sich mindes-
tens einmal im Jahr und berat die anstehenden Aufgaben. Diese Aufgaben und Er-
kenntnisse kann das Integrationsteam an die verantwortlichen Stellen (Betriebséarzte,
Fachkrafte fur Arbeitssicherheit, Arbeitsschutzausschuss, Sicherheitsbeauftragte) wei-
terleiten, um mit diesen Gremien Lésungen zu finden.

§ 10 Inkrafttreten

(1) Diese Dienstvereinbarung tritt mit inrer Unterzeichnung in Kraft. Sie ist in geeigne-
ter Weise bekannt zu machen.

(2) Diese Dienstvereinbarung kann von beiden Seiten mit einer Frist von drei Monaten
zum Monatsende schriftlich gekiindigt werden. Anderungen im gegenseitigen Einver-
nehmen sind jederzeit mdglich und bedurfen der Schriftform. Laufende Verfahren sind
im Einvernehmen der Mitarbeiterin oder des Mitarbeiters mit dem Integrationsteam
nach diesen Regelungen oder ggf. einer neuen ablésenden Dienstvereinbarung zu
Ende zu fuhren.

Freiburg, den 18. Oktober 2019

Fur die MAV: Fir den Dienstgeber:
Dr. Berpphard ORwald Ordinariatsratin Susanne Orth
Vorsitzender Leiterin der HA 3 — Bildung

Anlagen zu dieser Dienstvereinbarung:

Anlage 1  Anschreiben zur Erstinformation

Anlage 2  Rickantwort

Anlage 3  Gespréachsleitfaden Erstgespréch

Anlage 4.1 Erklarung zur Weitergabe von Daten an Dritte

Anlage 4.2 Erklarung zur Entbindung von der Schweigepflicht



Anlage 1

zur  Dienstvereinbarung  Uber die  Durchfiuhrung eines  Betrieblichen
Eingliederungsmanagements (BEM)

Anschreiben zur Erstinformation

Betriebliches Eingliederungsmanagement (BEM)

Sehr geehrte/r Frau/Herr,

mit diesem Schreiben wenden wir uns an Sie, da Sie in den vergangenen zwolf
Monaten ldnger als sechs Wochen arbeitsunfahig waren. Wir hoffen, dass es Ihnen
inzwischen wieder besser geht und méchten lhnen auf diesem Weg eine baldige
Genesung wiinschen.

Ihre Gesundheit liegt uns am Herzen. Daher sehen wir uns als Ihr Dienstgeber in
besonderer Weise in der Verantwortung, die Rahmenbedingungen lhrer beruflichen

Tatigkeit so zu gestalten, dass diese Ihre gesundheitliche Entwicklung positiv
unterstitzen.

Gemeinsam mit lhnen mochten wir dariiber nachdenken, wie Sie nach Ihrer
Erkrankung lhre Arbeit wieder aufnehmen und in gutem gesundheitlichen Zustand
ausfiihren kénnen. Deshalb wollen wir mit lhnen Ihr Arbeitsumfeld in den Blick nehmen
und gemeinsam eventuelle Verdnderungen oder MaRnahmen prifen, die lhre
Gesundung férdern und stabilisieren kénnen. Der Gesetzgeber regelt Uber das
Instrument des ,Betrieblichen Eingliederungsmanagements (BEM) die
Wiedereingliederung langzeiterkrankter Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Auf der
Basis der entsprechenden gesetzlichen Regelungen (Sozialgesetzbuch IX im § 167
Absatz 2) haben das Erzbischofliche Ordinariat Freiburg und die Sondervertretung
(MAV) der Religionslehrerinnen und Religionslehrer im Dienst des Erzbistums Freiburg
eine Dienstvereinbarung erarbeitet.

Mit diesem Schreiben bieten wir lhnen die Durchfiihrung eines solchen BEM-
Verfahrens an.

Das BEM wird nur dann durchgefihrt, wenn Sie der MalRnahme zustimmen, lhre
Zustimmung koénnen Sie wahrend des Verfahrens jederzeit zuriicknehmen. Die
beiliegende Erstinformation informiert Sie liber das BEM-Verfahren, so dass Sie zu
einer ausgewogenen Entscheidung kommen kénnen, ob Sie das BEM durchfuhren
mochten oder nicht. Sollten Sie weitere Informationen wiinschen, finden Sie die



Dienstvereinbarung zum BEM auf der Homepage des Erzbischéflichen Ordinariats
oder kann lhnen auf Wunsch noch zugesandt werden.

Da beim BEM-Verfahren auch arbeitsrechtliche Belange beriihrt sein kdnnen,
empfehlen wir lhnen, sich vorab beraten zu lassen. Fiir die Beratung stehen lhnen die
in der Erstinformation genannten Mitglieder des Integrationsteams gerne zur
Verfligung.

Wir bitten Sie, uns spatestens drei Wochen nach Erhalt dieses Schreibens mittels
beiliegender Rickantwort schriftlich zu informieren, ob Sie der Teilnahme an einem
BEM zustimmen. Uber einen geeigneten Zeitpunkt fir ein Erstgesprach kénnen wir
uns im Fall Ihrer Zustimmung verstandigen.

Mit den besten Wiinschen fur lhre Gesundheit und freundlichen Grifden

Anlagen:
Erstinformation zum BEM
Rickantwort BEM



Erstinformation Betriebliches Eingliederungsmanagement (BEM)

Seit 2004 ist ein Arbeitgeber nach dem Sozialgesetzbuch (§ 167 Abs. 2 SGB IX) dazu
verpflichtet, seinen Beschaftigten ein Betriebliches Eingliederungsmanagement (BEM)
anzubieten, wenn diese innerhalb der letzten 12 Monate langer als sechs Wochen
arbeitsunfahig waren. Hierbei ist es unerheblich, ob es sich um eine langerfristige
Erkrankung/Arbeitsunfahigkeit von 42 Tagen oder mehr handelt oder ob es im Laufe
von diesem Zeitraum zu mehreren kiirzeren Erkrankungen/ Arbeitsunféhigkeitszeiten
gekommen ist, die insgesamt eine Dauer von sechs Wochen Uberschreiten.

Zur Konkretisierung des BEM haben das Erzbischéfliche Ordinariat und die
Sondervertretung der Religionslehrerinnen und Religionslehrer im Dienst der
Erzbistums Freiburg (MAV) eine Dienstvereinbarung abgeschlossen.

Nach dieser Dienstvereinbarung hat die Durchfiihrung eines BEM folgende
Ziele:

— zu klaren, ob die Arbeitsunféhigkeit in einem direkten oder indirekten
Zusammenhang mit der Tatigkeit steht;

— zu klaren, wie die Arbeitsunfahigkeit iberwunden werden und wie die/der
Mitarbeiterin/Mitarbeiter darin unterstitzt werden kann;

— zu klaren, mit welchen Hilfen und Leistungen (internen und externen) erneuter
Arbeitsunfahigkeit vorgebeugt werden kann bzw. wie die Arbeitsfahigkeit und
Gesundheit der Mitarbeiterin oder des Mitarbeiters erhalten und geférdert
werden kann;

— das Risiko akuter und chronischer Erkrankungen und Behinderungen nach
Méglichkeit zu vermeiden;

— die dauerhafte Integration schwerbehinderter Menschen zu férdern;

— die Arbeitszufriedenheit und Motivation zu erhalten;

— betrieblich beeinflussbare Fehlzeiten zu reduzieren;

— Rehabilitationsbedarf friihzeitig zu erkennen und entsprechende
Rehabilitationsmalinahmen zu empfehlen.

Das BEM wird von einem Integrationsteam durchgefuhrt.

Diesem Integrationsteam gehéren in der Regel an: die BEM-Koordinatorin oder der
BEM-Koordinator der Hauptabteilung 7 — Personal-, Dienst- und Arbeitsrecht des
Erzbischéflichen Ordinariates (HA 7) bzw. eine andere von der Leitung der HA 7
bestellte Person, die fur Sie zustédndige Referatsleitung Hauptabteilung 3 — Bildung
des Erzbischéflichen Ordinariates (HA 3), zwei Mitglieder der MAV sowie bei



schwerbehinderten Lehrkraften die Schwerbehindertenvertretung der
Religionslehrkrafte im Dienst der Erzdiézese Freiburg (Schwerbehindertenvertretung).

Sofern Sie eine Teilnahme der Mitglieder der MAV oder gegebenenfalls der
Schwerbehindertenvertretung an diesem Verfahren ausdrucklich nicht wiinschen,
teilen Sie dies bitte mit. Auf lhren Wunsch oder mit |hrer Zustimmung kénnen bei
Bedarf weitere Personen (Schuldekanin oder Schuldekan, Schulbeauftragte oder
Schulbeauftragter, Schulleitung, externe Fachkréfte, wie z.B. die Betriebsarztin oder
der Betriebsarzt) hinzugezogen werden.

Vertraulichkeit und Datenschutz sind wichtige Bestandteile des BEM. Dennoch ist es
fur seine Durchfiihrung sinnvoll und notwendig, lhre personenbezogenen Daten und
relevante Informationen (Uber lhren gesundheitlichen Zustand bzw. Ilhre
Beeintrachtigungen den am Verfahren beteiligten Personen so weit offenzulegen, wie
es fiur Ihre Gesundwerdung und Gesunderhaltung im beruflichen Kontext notwendig
ist. Selbstverstandlich unterliegt das Integrationsteam der Schweigepflicht!

Wichtig ist es festzustellen, dass die Durchfiihrung eines BEM I|hr
Einverstiandnis voraussetzt! Dieses kbnnen Sie aber jederzeit widerrufen.

Zur personlichen Beratung im Vorfeld lhrer Entscheidung steht lhnen das
Integrationsteam gerne zur Verfiigung:

Frau/Herr ... Tatigkeit: ...
L=+ [ ——— Email: ...
Frau/Herr ... Tatigkeit: ...
TIEHEON e o sscssens soses s s s s Email: ...
Frau/ Herr ......cccooiiiiieeeeeeee Tatigkeit: ...
== o1 O ———————— 551y - | O —
Frau/Herr ... Tatigkeit: .....cccooeviiiiiee,
L= = o] S ——— 11 11 oS ———

Bei schwerbehinderten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern
Frau/ Herr .........ccccoiiiiii, Tatigkeit: Schwerbehindertenvertretung

Telefon: ..o Email:



Anlage 2

zur  Dienstvereinbarung tUber die  Durchfihrung eines  Betrieblichen
Eingliederungsmanagements (BEM)

Riickantwort

Betriebliches Eingliederungsmanagement (BEM)

Nachdem ich Uber die Grinde und Zielsetzungen des Betrieblichen
Eingliederungsmanagements (BEM) informiert wurde, erklare ich, dass ich an einem
Verfahren des Betrieblichen Eingliederungsmanagements (BEM)

a) [ ] teilnehmen mochte.

I. [ ] Ich stimme der Teilnahme folgender Personen des Integrationsteams an
meinem BEM-Verfahren zu:
e die BEM-Koordinatorin oder der BEM-Koordinator der HA 7 — Personal-,
Dienst- und Arbeitsrecht des Erzbischéflichen Ordinariates
e die zustandige Referatsleitung der HA 3 - Bildung des Erzbischdéflichen
Ordinariates;

e zwei Mitglieder der Sondervertretung;

e bei schwerbehinderten Mitarbeiterinnen oder Mitarbeitern die Vertreterin
oder der Vertreter der Schwerbehinderten bzw. deren oder dessen
Stellvertretung.

II. Ich schliele die Teilnahme folgender Personen am BEM-Verfahren aus:
o | ] Die Sondervertretung der Religionslehrerinnen und Religionslehrer
im Dienst des Erzbistums Freiburg soll nicht dem Integrationsteam
angehoren und das BEM-Verfahren nicht mitbegleiten
o | ] Die Schwerbehindertenvertretung soll nicht dem Integrationsteam
angehoren und das BEM-Verfahren nicht mitbegleiten



Bei Bedarf der Mitarbeiterin oder des Mitarbeiters:

Zusatzlich zu den Mitgliedern des Integrationsteams rege ich die Teilnahme folgender
Person/en am Betrieblichen Eingliederungsmanagement an, z.B. eine von mir
benannte Vertrauensperson, namentlich

Fraul/HEIT . .. e e e e

b) [ ] nicht teilnehmen mdchte.

Grunde fur die Nichtteilnahme (freiwillige Angaben):

Ort, Datum Unterschrift der  Mitarbeiterin  oder
des Mitarbeiters



Anlage 3

zur  Dienstvereinbarung Gber die  Durchfihrung eines  Betrieblichen
Eingliederungsmanagements (BEM)

Gesprachsleitfaden Erstgesprach

Betriebliches Eingliederungsmanagement (BEM)

Daten vorab von der BEM-Koordinatorin oder dem BEM-Koordinator auszufiillen:
Dafum des GesPrachis: .......coomme oo somonms s5 i6 s smmsns s« 055 wboines £ 555 55 Ssmad s FEHses § § § 5550

GESPIAChSIBIUNG: ..ot e

Name der Mitarbeiterin oder des

Dienst- bzw. Einsatzstelle

Aktuelle Tatigkeit: ... .. ..o e

Anzahl der Arbeitsunfahigkeitstage (AU-Tage) in den letzten zwélf Monaten:

Letzter AU-Tag der Mitarbeiterin oder des Mitarbeiters:

Derzeitiger Status: arbeitsfahig [ 1] arbeitsunfahig [ ]

am Gesprach Teilnehmende:

Integrationsteam:
BUENIITER £ st o 5 00 8 s £ 51 1 8 totn & 4§ 0 R0 ' 6 8 ST S 1 18 FEIEOHGA 1 § B s 0 1 410 oo e
1\ F= 3 0 1=
IBITTHEE ... . omccc s e o mommmmnn o w63 5 S 5 ARS8 ¥ 6 5 BHRSH 4185 3 RHSA T § 5 § HPREN €17 ¥ Moew

1V FE T 2 =R



Schwerbehindertenvertretung: ..........oooeiiii i

Weitere Person/en auf Wunsch oder mit Zustimmung der Mitarbeiterin oder des
Mitarbeiters:

N A et e

N A oo

Ziele des Erstgesprachs:

a2

Information der Mitarbeiterin oder des Mitarbeiters iber das BEM - Verfahren
mit der Méglichkeit zur Klarung offener Fragen;

Abklaren des Bestehens eines Zusammenhangs zwischen der
Arbeitsunfahigkeit und der Arbeitssituation/Arbeitsbedingungen  der
Mitarbeiterin oder des Mitarbeiters;

Ggf. Herausarbeiten der einrichtungsbedingten Grunde fir die Erkrankung
(Arbeitsplatz / Tatigkeit / Arbeitsumgebung) und Feststellung der bestehenden
Einschrankungen bzw. Belastungen bei der Ausfuihrung der Tatigkeit,

Moglichkeit fur die Mitarbeiterin oder den Mitarbeiter, weitere Griinde fur die
Erkrankung zu benennen,

Bereitschaft der Mitarbeiterin oder des Mitarbeiters zur Mitwirkung am BEM
erfragen,

Entwickeln moglicher Lésungsansatze mit der Mitarbeiterin oder dem
Mitarbeiter, Beriicksichtigung eigener Vorschladge der Mitarbeiterin oder des
Mitarbeiters, Prifung betrieblicher Méglichkeiten,

Planen der nachsten Schritte / weiteres Vorgehen.

Hinweis fiir die Mitarbeiterin oder den Mitarbeiter:

Die Mitarbeiterin oder der Mitarbeiter wird darauf hingewiesen, dass zu arztlichen
Diagnosen etc. keine Angaben gemacht werden miissen. Hieriber kann das Gesprach
mit der Betriebsarztin oder dem Betriebsarzt gefuhrt werden.



Durchfilhrung des Gespréchs:

Zu 1.: (Information der Mitarbeiterin oder des Mitarbeiters tiber das BEM-Verfahren mit
der Méglichkeit zur Kldrung offener Fragen)

Was wissen Sie bereits tiber das BEM?

Checkliste: Sind der Mitarbeiterin oder dem Mitarbeiter folgende Sachverhalte
bekannt:

* Grund des Gesprachs

* Ziele des BEM

* Freiwilligkeit des BEM

* Freiwilligkeit der Beantwortung der Fragen

= Nutzen/Folgen fir die Mitarbeiterin oder den Mitarbeiter
* Ablauf des BEM

* Umgang mit Daten

Zu 2.: (Abkldren des Bestehens eines Zusammenhangs zwischen der
Arbeitsunfahigkeit und der Arbeitssituation/den Arbeitsbedingungen der
Mitarbeiterin oder des Mitarbeiters)

Abklarung, ob zwischen der Arbeitsunfahigkeit der Mitarbeiterin oder des
Mitarbeiters und dem Arbeitsplatz/Tatigkeit/Arbeitsumgebung der Mitarbeiterin
oder des Mitarbeiters ein Zusammenhang besteht.

Sind Sie der Ansicht, dass ein Zusammenhang zwischen der AU und dem
Arbeitsplatz / der Tatigkeit / der Arbeitsumgebung besteht?

Ja[ ] Nein [ ]

Wenn nein weiter bei 4.

Wenn ja:

Zu 3.. (Herausarbeiten der einrichtungsbedingten Griinde fir die Erkrankung
(Arbeitsplatz / Tétigkeit / Arbeitsumgebung) und Feststellung der bestehenden
Einschréankungen bzw. Belastungen bei der Ausfiihrung der Té&tigkeit)



Wo sind die Ursachen fir lhre AU-Zeiten zu suchen?
« Tatigkeit

* Arbeitsbedingungen

» Arbeitsorganisation

* Fdhrungskraft

* Kolleginnen und Kollegen

Sind lhre AU-Zeiten der letzten zwolf Monate auf die gleichen Ursachen
zuriickzufiihren?

Ja[ ] Nein [ ]

Erganzungen:

Haben bzw. hatten Sie Probleme bei der Ausfiihrung lhrer Tatigkeit?
Habe Ja [ ] Nein [ ]

Hatte Ja [ ] Nein [ ]



Beschreibung der Probleme:

Worin bestehen die hauptsachlichen Belastungen bei der Austibung der Tatigkeit?

(z.B. Zeitdruck, Arbeitsdichte, Uber/Unterforderung, &uBere Rahmenbedingungen)

Zu 4: (Méglichkeit fiir die Mitarbeiterin oder den Mitarbeiter, weitere Griinde fiir die
Erkrankung zu benennen)

Welche nicht in einem unmittelbaren Zusammenhang mit der Arbeit bestehenden
Grinde fur die Erkrankung bzw. fur die bestehenden gesundheitlichen
Einschrankungen und Belastungen méchten Sie mitteilen? (Freiwillige Angabe)

Wodurch sind Sie durch die Erkrankung bzw. die gesundheitlichen Einschrénkungen
und Belastungen bei lhrer beruflichen Tatigkeit eingeschrankt?



Zu 5.: (Ist die Mitarbeiterin oder der Mitarbeiter mit der Durchfiihrung des BEM
einverstanden und ist sie bereit dabei mitzuwirken?)

Ja[ ] Nein [ ]

Zu 6.: (Entwicklung méglicher Lésungsansétze mit der Mitarbeiterin oder dem
Mitarbeiter, Beriicksichtigung eigener Vorschldge der Mitarbeiterin oder des
Mitarbeiters, Priifung betrieblicher Méglichkeiten)

Sind medizinische RehabilitationsmaRnahmen durchgefiihrt worden oder geplant?

Durchgefuhrt: Ja [ ] Nein [ ]
Geplant: Ja [ ] Nein [ ]
Bemerkungen:

Welche der nachfolgenden MaRnahmen - bezogen auf Ihre AU-Zeiten — wurden
bereits durchgefihrt?

Arbeitsmedizinische MaRnahmen
Arbeitsplatzbezogene Malnahmen (z.B. Veranderung in der

Arbeitsplatzergonomie/Gestaltung des Arbeitsplatzes, Verdnderung in der
Arbeitsorganisation, Veranderungen der Arbeitsumgebung, ...)

Stufenweise Wiedereingliederung

Gesprach mit der oder dem Vorgesetzten

Supervision

Konfliktmanagement, ( z.B. Mediation, Coaching, ...)
Innerbetriebliche Versetzung

Qualifizierungsangebote

Externe Unterstiitzungsmaoglichkeiten (z.B. Rehatréager)

Weitere MalRnahmen



Was wiirde lhrer Ansicht nach am ehesten helfen, lhrer (erneuten)
Arbeitsunfihigkeit vorzubeugen bzw. diese zu tiberwinden?

Welche Erwartungen und Beflurchtungen haben Sie hinsichtlich des BEM?

Erwartungen:



Zu 7.1.: Fur den Fall, dass im Erstgesprach umsetzbare Ma3nahmen gefunden
werden, werden diese im Gesprach zu einem Malnahmenplan zusammengefasst
und schriftlich festgehalten.

Folgende MaRnahmen werden vereinbart:

Zu 7.2.: (Planen der ndchsten Schritte nach dem Gesprédch/ weiteres VVorgehen)

Solite es nach dem Gesprach weiteren Klarungsbedarf geben, prift das
Integrationsteam, ob und durch welche weiteren MalRnahmen die Ziele des BEM
erreicht werden kénnen.

Es klart insbesondere, durch welche betrieblichen und/oder externen Malknahmen der
Eingliederungsprozess unterstiitzt werden kann. Vorrangig sind dabei die
betrieblichen Mdglichkeiten zu betrachten.

Die MaBRnahmen werden mit der Mitarbeiterin oder dem Mitarbeiter in einem
Eingliederungsplan zusammengefasst.

Nach Absprache des Integrationsteams unter Einbeziehung der Mitarbeiterin oder des
Mitarbeiters wird am ..o ein weiteres BEM-Gesprach
anberaumt. Dabei soll der Stand der Umsetzung der eingeleiteten Ma3nahmen erfragt
bzw. der Erfolg der MaRnahmen Uberpriift werden. Bei Bedarf sind weitere
Maflnahmen zu vereinbaren.

Die Mitarbeiterin oder der Mitarbeiter ist nochmals darauf hinzuweisen, dass sie oder
er jederzeit das Recht hat, auch wahrend eines bereits laufenden Verfahrens ihre oder
seine Zustimmung zur weiteren Durchfihrung zu widerrufen. Das Verfahren wirde
dann unmittelbar beendet. Eine spatere Wiederaufnahme des BEM ist jederzeit auf
Initiative der Mitarbeiterin oder des Mitarbeiters mdglich.



Hiermit bestitige ich, dass die gemachten Angaben in diesem Erstgesprach von
mir durchgesehen und fiir richtig befunden wurden.

Ort, Datum Unterschrift der Mitarbeiterin oder des
Mitarbeiters

Die Mitarbeiterin oder der Mitarbeiter erhilt eine Kopie dieses Leitfadens iiber
das Erstgesprach.



Anlage 4.1

zur  Dienstvereinbarung  tGber die  Durchfihrung eines  Betrieblichen
Eingliederungsmanagements (BEM)

Erklarung zur Weitergabe von Daten an Dritte

Name, Vorname:

Geburtsdatum:

Soweit die Weitergabe meiner personenbezogenen Daten an Dritte fur die
Durchfiilhrung des BEM erforderlich ist, bin ich beziglich der bezeichneten Personen
einverstanden:

L (Name, Vorname, Funktion)

S (Name, Vorname, Funktion)

Zusatzlichie BEMEBIKURIGOIT, ... ocucwn e rors snomisssss s o asn s s 55 555 0055 54 555 Ssaiein s § §xos oo 3

Ort, Datum Unterschrift der  Mitarbeiterin oder
des Mitarbeiters

Diese Erklarung erfolgte freiwillig und kann jederzeit von mir widerrufen werden.

Ort, Datum Unterschrift der Mitarbeiterin oder
des Mitarbeiters



Anlage 4.2

zur  Dienstvereinbarung Uber die  Durchfilhrung eines  Betrieblichen
Eingliederungsmanagements (BEM)

Erklarung

zur Entbindung von der Schweigepflicht

Name, Vorname:
Geburtsdatum:;

Definition medizinische Daten:

Medizinische Daten sind in drei Datenarten unterschieden:

Daten zur medizinischen Diagnose

Die eigentlichen medizinischen Diagnosen sind fiir die Planung von
MaBBnahmen des BEM nicht erforderlich. Nur die Betriebsérztin oder der
Betriebsarzt sollte die Diagnose kennen, um Aussagen dartiber treffen zu
kénnen, ob im Einzelfall der Zeitpunkt fiir MaBnahmen des BEM geeignet ist
beziehungsweise @ ob  geplante MalBnahmen des BEM dem
Krankheitsgeschehen gentigend Rechnung tragen.

Daten zur Aufklérung von Krankheitsursachen im Betrieb

Gibt es plausible Hinweise darauf, dass bestimmte Arbeitsbedingungen mit
erhbhten Krankheitsraten von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern im
Zusammenhang stehen, ist der Betrieb auf entsprechende Daten angewiesen,
um handeln zu kénnen. Dies betrifft nicht nur generelle Zusammenhénge,
sondern auch den Einzelfall.

Daten zZu den gesundheitsbedingten Einschrédnkungen der
Einsatzmdégqlichkeiten einer Person

Diese Daten sind fiir das BEM unerlédsslich. Fiir die Planung von MaBnahmen
ist es notwendig, die Einschrdnkungen der Einsatzmdéglichkeiten einer Person
zu kennen, eventuell auch erwartbare Verdnderungen, die sich etwa durch den
Krankheitsverlauf oder durch die Auswirkungen medizinischer oder
rehabilitativer MaBnahmen ergeben kénnen.

Soweit die Weitergabe von medizinischen Informationen fiir die Durchfihrung des
BEM erforderlich ist, entbinde ich hiermit die bezeichneten Personen gegentiber den
Verfahrensbeteiligten aus dem Integrationsteam von der Schweigepflicht:

. die Betriebsarztin oder den Betriebsarzt, namentlich



. die mich behandelnde Arztin oder den mich behandelnden Arzt, namentlich

Ort, Datum Unterschrift der Mitarbeiterin oder
des Mitarbeiters

Diese Erklarung erfolgte freiwillig und kann jederzeit von mir widerrufen werden.

Ort, Datum Unterschrift der Mitarbeiterin oder
des Mitarbeiters



	191018-Dienstvereinbarung-BEM-ReligionslehrerInnen.pdf (p.1-9)
	191018-Anlage1-Anschreiben-Erstinformation-BEM.pdf (p.10-13)
	191018-Anlage2-Rückantwort-BEM.pdf (p.14-15)
	191018-Anlage3-Gesprächsleitfaden-Erstgespräch-BEM.pdf (p.16-24)
	191018-Anlage4.1-Erklärung-Weitergabe-Daten-an-Dritte.pdf (p.25)
	191018-Anlage4.2-Erklärung-Entbindung-Schweigepflicht-BEM.pdf (p.26-27)

